
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 10 Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Gelsenkirchen 13. März 2020 

  

Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2020 – Nr. 10/13. März 2020  275 

 Amtsblatt der Stadt Gelsenkirchen 

 
 

 
 
 
 
 
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in Gelsenkirchen 
vom 04.03.2020 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 13.02.2020 gemäß § 6 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöff-
nungsgesetz - LÖG NRW) vom 16. November 2006 in der zurzeit gültigen Fassung folgende Ordnungsbehördliche Verordnung beschlossen: 
 
§ 1 Sonn- und Feiertagsöffnungen 
 
(1) Im Stadtteil Gelsenkirchen-Altstadt dürfen im Zusammenhang mit den Veranstaltungen 
 

a) „Blumen- und Gartenmarkt“ am 05. April 2020, 
b) „GEspaña“ am 07. Juni 2020, 
c) „Bauernmarkt“ am 04. Oktober 2020 und 
d) „1000 Lichter in der City“ am 08. November 2020 

 
in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr alle Verkaufsstellen für den Kundenverkehr geöffnet sein, die sich in den Straßen und an den Plätzen 
Bahnhofscenter, Bahnhofsvorplatz, Bahnhofstraße, Sellhorststraße 1-3, Augustastraße 1-4, Beskenstraße 1-21, Arminstraße 1-24, Kloster-
straße, Weberstraße 1-51, Neumarkt, Kirchstraße 1-26, Am Rundhöfchen, Ahstraße 1-20, Ebertstraße 1-20, Alter Markt, Hauptstraße 1-44 oder 
in dem davon begrenzten Gebiet befinden. 
 
(2) Im Stadtteil Gelsenkirchen-Buer dürfen im Zusammenhang mit den Veranstaltungen 
 

a) „Buer Live“am 14. Juni 2020, 
b) „City-Fest“ am 30. August 2020 und 
c) „Weihnachtsmarkt“ am 06. Dezember 2020 

 
in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr alle Verkaufsstellen für den Kundenverkehr geöffnet sein, die sich in den Straßen und an den Plätzen 
Goldbergplatz, Breddestraße 1-15, Hochstraße 1-58, Horster Straße 1-33, Urbanusstraße 1, Springestraße, Springemarkt, Ophofstraße 1-23, 
Nienhofstraße, Maximilianstraße, Blindestraße, Robinienhof, Altmarkt, Marienstraße, Agathagasse, St.-Urbanus-Kirchplatz, Russelplatz, 
Luciagasse, Rochusgasse, Rottmannsiepe, Hagenstraße oder in dem davon begrenzten Gebiet befinden. 
 
(3) Im Stadtteil Gelsenkirchen-Horst dürfen im Zusammenhang mit den Veranstaltungen 
 

a) „Horster Mobilitätsschau“ am 29. März 2020, 
b) „Mittelalterfest Gaudium“ am 14. Juni 2020, 
c) „Horster Herbst“ am 27. September 2020 und 
d) „Horster Adventmarkt“ am 29. November 2020 

 
in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr alle Verkaufsstellen für den Kundenverkehr geöffnet sein, die sich in den Straßen und an den Plätzen 
Essener Straße 1-57, Am Wedem 2-3, Buerer Straße 1-9, Marschall-Rüttger-Platz, Burgstraße 2-7, Hippolytusstraße 1-7 oder in dem davon 
begrenzten Gebiet befinden. 
 
§ 2 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb der zugelassenen Zeiten und Orte offen hält. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 
 
§ 3 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung im Amtsblatt der Stadt Gelsenkirchen in Kraft.  
 

------------------------------------- 
 
Die vorstehende Veordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
  

I 
Bekanntmachungen des  

Oberbürgermeisters 
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Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen die vorstehende 
Verordnung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 

die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 04. März 2020 

Frank Baranowsk i  
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
 
 
Referat 2 (Rat und Verwaltung) 
 
Bekanntmachung des Wahlleiters der Stadt Gelsenkirchen über die Besetzung eines freigewordenen Sitzes in der Bezirksvertretung 
des Stadtbezirks 2 - Gelsenkirchen-Nord 
 
Der Bezirksverordnete des Stadtbezirks 2 - Gelsenkirchen-Nord, Herr Christian Fischer, hat zum 18. Februar 2020 auf seinen Sitz in der 
Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Nord verzichtet. 
 
Gemäß § 45 Abs. 1 KWahlG in Verbindung mit § 46 a Abs. 1 KWahlG ist für ihn am 27. Februar 2020 Herr Peter Janshen, Albrechtstr. 45, 
45897 Gelsenkirchen, nachgerückt. 
 
Gegen diese Feststellung kann gemäß § 39 Abs. 1 in Verbindung mit § 45 Abs. 2 und § 46 a Abs. 1 KWahlG binnen eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter der Stadt Gelsenkirchen, Hans-Sachs-Haus, Zimmer 539, 
Ebertstraße 11, 45875 Gelsenkirchen schriftlich einzureichen oder dort mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Gelsenkirchen, 3. März 2020 

Frank Baranowsk i  
Oberbürgermeister 

als Wahlleiter 
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 02. März 2020 

I. A. D isse l   
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 04. März 2020 

I. A. D isse l   
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle)  
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Gelsenkirchen, 04. März 2020 

I. A. D isse l  
  



Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2020 – Nr. 10/13. März 2020  293 

Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 05. März 2020 

I. A. D isse l   
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Referat 15 (Wirtschaftsförderung) 
 
Tagesordnung 
für die 36. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Beschäftigungsförderung und Tourismus am 19. März 2020, 16.00 Uhr, 
Sitzungszimmer 5 - Olsztyn, 4. OG, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bürgerschaftliche Initiativen  
 

  

2 Anträge gem. § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

2.1 Hotelvorhaben Graf Bismarck  
- Antrag der WIN-Ratsfraktion - 
 

 14-20/8415 

2.2 Werbegemeinschaft Horst u. Interessengemeinschaft Horst Süd 
- Antrag der WIN-Ratsfraktion - 
 

 14-20/8413 

2.3 City Manager Gelsenkirchen Zentrum und Buer 
 - Antrag der WIN-Ratsfraktion - 
 

 14-20/8412 

2.4 Sachstandsbericht zur Beteiligung der Stadt Gelsenkirchen und hier 
ansässiger Unternehmen und Hochschulen an der Umsetzung des 
Bundesprojektes „HyLand - Wasserstoffregionen in Deutschland“ und an 
anderen Projekten zur Entwicklung der Wasserstoffnutzung  
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN - 
 

 14-20/8545 

3 Sachstand - Stärkung des Handwerkes  
 

  

 Mündlicher Sachstandsbericht zum Thema Stärkung des Handwerkes  
- Antrag der WIN-Ratsfraktion -  
 

 14-20/8198 

4 Bericht - Citymanagement Buer und Gelsenkirchen  
 

  

5 Bericht zur Einzelhandelsentwicklung in den Hauptzentren Gelsen-
kirchen-City und Gelsenkirchen-Buer 
 

 14-20/8519 

6 Handlungsprogramm zur Umsetzung des gesamtstädtischen Räumlichen 
Strukturkonzepts (RSK) 
 

 14-20/8499 

7 Konzept zur Intensivierung der regionalökonomischen Entwicklung des 
ARENA PARKs Gelsenkirchen - Gründung einer ARENA PARK Entwick-
lungsgesellschaft (APEG) 
 

 14-20/8507 

8 Tourismus 2019 
 

 14-20/8515 

9 Berichte zur Wirtschaftsförderung und über den Planungsstand von 
Großprojekten 
 

  

10 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

10.1 Mitteilungen 
 

  

10.1.1 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Wöll 
- Förderung Handwerk und Mittelstand - 
 

 14-20/8517 

 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Wöll 
- Förderung Handwerk und Mittelstand 
hier: Stellungnahme zur Frage 2 aus der Sitzung des Ausschusses für 
Wirtschaftsförderung, Beschäftigungsförderung und Tourismus am 
30.01.2020 - 
 

 14-20/8488 

10.1.2 Anfrage des sachkundigen Einwohners Herrn Lenz 
- Thyssenkrupp - 
 

 14-20/8480 

10.1.3 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol 
- Beratung von Unternehmen - 
 

 14-20/8509 

10.1.4 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol  
- Kinokomplex Erle - 
 

 14-20/8536 

10.1.5 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol 
- Städtepartnerschaften - 
 

 14-20/8491 
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10.1.6 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol 
- Kontakte zu Unternehmen - 
 

 14-20/8439 

10.1.7 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol  
- Nebenzentrum Horst - 
 

 14-20/8465 

10.2 Anfragen 
 

  

B. Nichtöffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Anträge gem. § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

1.1 Hotelvorhaben  
- Antrag der WIN-Ratsfraktion - 
 

 14-20/8530 

2 Anpassung eines Erbbaurechtsvertrages für ein Betriebsgrundstück im 
Stadthafen Gelsenkirchen 
 

 14-20/8548 

3 Berichte zur Wirtschaftsförderung und über den Planungsstand von 
Großprojekten 
 

  

4 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

4.1 Mitteilungen 
 

  

4.1.1 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Akyol  
- Elektrofachhandel in Erle - 
 

 14-20/8476 

4.2 Anfragen 
 

  

 
Gelsenkirchen, 06. März 2020 

I. V. Dr. Schm i t t  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Noel Laubing 
zuletzt bekannte Anschrift: Vogelheimer Str. 76, 45329 Essen 
Bescheide vom 14.02.2020 und 28.02.2020 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 02. März 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Fa. I.K. Transportberatung UG (haftungsbeschränkt) 
zuletzt bekannte Anschrift: Wilhelminenstr. 147, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 13.01.2020 und 26.02.2020 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 27. Februar 2020 

I. A. W ens ing  
 
  



300  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2020 – Nr. 10/13. März 2020 

 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Necmi Kesici 
zuletzt bekannte Anschrift: Chattenstr. 17, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 19.02.2020 und 26.02.2020 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 27. Februar 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Yunus-Emre Kara 
zuletzt bekannte Anschrift: Hohenzollernstr. 159, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 20.02.2020 und 26.02.2020 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 27. Februar 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Noah Nathan Kalayci, 
zuletzt bekannte Anschrift: Polsumer Str. 158, 45896 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 04.02.2020 und 26.02.2020. 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 04. März 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Ali Semmo, 
zuletzt bekannte Anschrift: Schönauer Str. 7, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 03.02.2020 und 26.02.2020. 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
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Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 04. März 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Alina Luise Behrendt, 
zuletzt bekannte Anschrift: 06.06.1991, Braukämperstr. 81, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 10.02.2020 und 25.02.2020. 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 04. März 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 40 (Bildung) 
 
Tagesordnung 
für die 36. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 19. März 2020, 16.00 Uhr, Ratssaal, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

  

2 Anträge gemäß § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

2.1 Sachstandsbericht zur Situation Gelsenkirchener Schulen bei der selbst-
ständigen Mittelbewirtschaftung sowie Ableitung notwendiger Maß-
nahmen 
- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 
 

 14-20/8475 

2.2 Mündlicher Sachstandsbericht Thema Sanierung bzw. Neubau der Aula 
des Max-Planck-Gymnasiums 
- Antrag der Fraktion WIN - 
 

 14-20/8547 

2.3 Mündlicher Sachstandsbericht über mögliche Teilnahme eines Vertreters 
der muslimischen Gemeinden im Ausschuss für Bildung 
- Antrag der Fraktion WIN - 
 

 14-20/8546 

2.4 Sachstandsbericht zur Situation der IFÖ-Schulkinder in Gelsenkirchen 
unter Berücksichtigung der Aspekte der Schülerbeförderung und die 
Erstattung der Kosten für ein Schülerticket (SchokoTicket) 
- Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 
 

 14-20/8549 

3 Vorstellung externes Gutachten zur Schulentwicklung 
 

  

3.1 Friedrich-Grillo-Schule, Gemeinschaftsgrundschule, Grillostr. 63 
- Erweiterung der Schulraumkapazitäten - 
 

 14-20/8474 

4 Nutzung von Schulhöfen/vorübergehende Sperrung des Schulhofes der 
Grundschule am Schloss Horst, Turfstraße 19, als Spielfläche wegen der 
Nutzung als Parkplatz vom 10. bis 14.06.2020 
 

 14-20/8528 

5 Schul-, Bau- und Ausstattungsmaßnahmen an Schulen im Bezirk-Mitte 
 

  

5.1 Stadtteilprogramm Soziale Stadt Schalke 
- Umgestaltung des Schulhofes Schalker Gymnasium - 
 

 14-20/8427 

6 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

6.1 Umsetzungsstand 2020 Aktionsplan Inklusion 
 

 14-20/8421 
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6.2 
 
 

6.3 
 
 

6.4 
 
 

6.5 

Anfrage des sachkundigen Bürgers Herrn Preuß 
- Fehlzeiten der Internationalen Förderklassen - 
 
Anfrage der sachkundigen Bürgerin Frau Bartholomé 
- Einsatz handwerklicher Fachkräfte an Grundschulen - 
 
Anfrage des Stadtverordneten Herrn Karl  
- Schulpflichtüberwachung - 
 
Frühbetreuung an den Grundschulen in Gelsenkirchen 

 14-20/8458 
 
 
14-20/8541 
 
 
14-20/8540 
 
 
14-20/8537 
 

B. Nichtöffentlicher Teil: 
 

- entfällt - 

  Drucksache Nr. 
 

 
Gelsenkirchen, 06. März 2020 

I. V. Berg  
 
 
Referat 41 (Kultur) 
 
Tagesordnung 
für die 30. Sitzung des Ausschusses für Kultur am 18. März 2020, 16.00 Uhr, Sitzungszimmer 5 - Olsztyn, 4. OG, Hans-Sachs-Haus, 
Ebertstraße 11, Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

  

2 Anträge gem. § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

2.1 Mündlicher Sachstandsbericht zur Ausstellung im Kunstmuseum 
Gelsenkirchen  
- Antrag der Ratsfraktion WIN - 
 

 14-20/8321 

2.2 Mündlicher Sachstandsbericht zu Veranstaltungs- und Versammlungs-
stätten im Stadtteil Gelsenkirchen-Buer  
- Antrag der Ratsfraktion WIN - 
 

 14-20/8327 

2.3 Korrektur der Niederschrift vom 25.09.2019  
- Antrag der Ratsfraktion WIN - 
 

 14-20/8328 

3 Umsetzungsstand 2020 Aktionsplan Inklusion 
 

 14-20/8421 

4 Strukturförderung 2020 
 

 14-20/8494 

5 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

5.1 Ausstellung "Und sowas steht in Gelsenkirchen" zu Kulturbauten im 
Ruhrgebiet im Museum Folkwang in Essen 
 

 14-20/8493 

5.2 Anfrage des sachkundigen Bürgers Herrn Daduna  
- Urbane Künste Ruhr "Ruhr Ding: Territorien" - 
 

 14-20/8472 

B. Nichtöffentlicher Teil: 
 

- entfällt -  
 

  Drucksache Nr. 
 

 
Gelsenkirchen, 06. März 2020 

I. V. Berg  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen: 
 
Name, Vorname: Walczyk, Sören 
zuletzt bekannte Anschrift: Bebelstr. 124, 46049 Oberhausen 
Schreiben vom: 07.02.2020 
Aktenzeichen: 51.1.UV.13.1807 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien, Unterhaltsvorschusskasse, Kurt-Schumacher-Str. 2, Zimmer 102, 
während der Sprechzeiten in Empfang genommen werden. Sprechzeiten sind montags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, mittwochs von 13:30 Uhr 
bis 15:30 Uhr sowie nach Vereinbarung. 
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Der Bescheid wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 02. März 2020 

I. A. Schreck  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen: 
 
Name, Vorname: Salame, Cheder 
zuletzt bekannte Anschrift: Hohenzollernstr. 121, 45888 Gelsenkirchen 
Schreiben vom: 14.02.2020 
Aktenzeichen: 51.1.UV.51.1986 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien, Unterhaltsvorschusskasse, Kurt-Schumacher-Str. 2, Zimmer 103, 
während der Sprechzeiten in Empfang genommen werden. Sprechzeiten sind montags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, mittwochs von 13:30 Uhr 
bis 15:30 Uhr sowie nach Vereinbarung. 
 
Der Bescheid wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 02. März 2020 

I. A. Schreck  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Name, Vorname: Hristova, Stanka 
zuletzt bekannte Anschrift: Ringstr. 83, 45879 Gelsenkirchen 
Bescheid vom: 25.02.2020 
Aktenzeichen: 51.1.UV.10.1563 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien, Unterhaltsvorschusskasse, Kurt-Schumacher-Str. 2, Zimmer 104, 
während der Sprechzeiten in Empfang genommen werden. Sprechzeiten sind montags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, mittwochs von 13:30 Uhr 
bis 15:30 Uhr sowie nach Vereinbarung. 
 
Der Bescheid wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 02. März 2020 

I. A. Schreck  
 
 
Vorstandsbereich 6 (Planen, Bauen, Umwelt und Liegenschaften) 
 
Tagesordnung 
für die 37. Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz am 17. März 2020, 16.00 Uhr, Sitzungszimmer Cottbus, Rathaus Buer, 
Goldbergstraße 12, Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

  

2 Anträge gemäß § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

2.1 Sachstandsbericht der BP zu massiven Fackeltätigkeiten in der Nacht 
vom 13./14.1.2020 - Antrag der sachkundigen Bürgerin Frau Lettmann, 
AUF GE - 
 

 14-20/8526 

3 Städtebauliche Anpassung an den Klimawandel 
hier: Durchführung einer Potenzialanalyse „Begrünung und Entsiegelung“ 
im Rahmen der Stadterneuerung im Revitalisierungsgebiet Bochumer 
Straße 
 

 14-20/8524 
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4 Hochwasserrisiko-Management-Planung 
hier: Maßnahmenplanung der Stadt Gelsenkirchen 
 

 14-20/8324 

5 Programmplanung Radverkehr 2019/2020 
 

  

5.1 - Information zur Umsetzung verschiedener Maßnahmen - 
 

 14-20/8481 

5.2 - Ausbau von Radverkehrsanlagen -  
 

 14-20/8495 

6 Handlungsprogramm zur Umsetzung des gesamtstädtischen Räumlichen 
Strukturkonzepts (RSK) 
 

 14-20/8499 

7 Luftreinhalteplanung: Vergleichsverhandlungen zwischen Land NRW und 
Deutsche Umwelthilfe  - Mündlicher Bericht - 
 

  

8 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

 8.1 Mitteilungen 
 

  

8.1.1 Anfrage des beratenden Mitgliedes Frau Lettmann  
- Messungen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen (LANUV) -  
 

 14-20/8382 

8.1.2 Anfrage des beratenden Mitgliedes Herrn Rikowski  
- Eindämmung der Taubenproblematik - 
 

 14-20/8511 

8.1.3 Anfrage der sachkundigen Einwohnerin Frau Lettmann 
- Messergebnisse BP, SABIC und Uniper -  
 

 14-20/8522 

8.1.4 Anfrage des sachkundigen Bürgers Herrn Jedamzik 
 - Fackelaktivitäten bei der Ruhr Oel/BP - 
 

 14-20/8520 

8.2 Anfragen 
 

  

B. Nichtöffentlicher Teil: 
 

- entfällt - 

  Drucksache Nr. 
 

 
Gelsenkirchen, 05. März 2020 

I. V. He idenre ic h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DER GUTACHTERAUSSCHUSS FÜR GRUNDSTÜCKSWERTE IN DER STADT GELSENKIRCHEN 
 
Veröffentlichung der Bodenrichtwerte 2020 
 
Der Gutachterausschuss hat gemäß § 196 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I 2004 S. 2414) in Verbindung mit der Verordnung 
über die Gutachterausschüsse (GAVO NRW) vom 23.03.2004 in der Sitzung am 13. Februar 2020 die Zonalen Bodenrichtwerte für das Stadt-
gebiet Gelsenkirchen zum Stichtag 01.01.2020 ermittelt und beschlossen. 
Die Bodenrichtwerte werden hiermit veröffentlicht. 
 
Auf Grundlage der ermittelten Bodenrichtwerte hat der Gutachterausschuss in der gleichen Sitzung die Übersicht über die Bodenrichtwerte 
beschlossen, die im Grundstücksmarktbericht 2020 veröffentlicht werden. 
 
In digitaler Form liegen die Bodenrichtwerte im Bodenrichtwertinformationssystem (www.boris.nrw.de) vor. 
 
Jedermann kann während der Geschäftszeiten (Mo. - Do 8:30 - 15:30 Uhr und Fr. 8:30 - 12:30) von der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses, Rathaus Buer, Zimmer 24 bzw. 26, Auskünfte über Bodenrichtwerte erhalten (§ 196 Abs. 3 BauGB i. V. mit § 11 Abs. 5 GAVO NRW). 
 
Gelsenkirchen, 05. März 2020 

Der Vorsitzende 
Mül le r  

Dienstsiegel 
Gutachterausschuss in der 
Stadt Gelsenkirchen 
 
  

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 

http://www.boris.nrw.de/
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DER GUTACHTERAUSSCHUSS FÜR GRUNDSTÜCKSWERTE IN DER STADT GELSENKIRCHEN 
 
Veröffentlichung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten 
 
Der Gutachterausschuss hat gemäß § 193 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I 2004 S. 2414) in Verbindung mit der Verordnung 
über die Gutachterausschüsse (GAVO NRW) vom 23.03.2004 in der Sitzung am 13. Februar 2020 die für die Wertermittlung erforderlichen 
Daten beschlossen, die im Grundstücksmarktbericht 2020 bekannt gemacht werden. 
Der Grundstücksmarktbericht 2020 wird hiermit veröffentlicht. 
 
In digitaler Form liegt der Grundstücksmarktbericht 2020 im Bodenrichtwertinformationssystem (www.boris.nrw.de) vor. 
 
Jedermann kann während der Geschäftszeiten (Mo. - Do 8:30 - 15:30 Uhr und Fr. 8:30 - 12:30) von der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses, Rathaus Buer, Zimmer 24 bzw. 26, Auskünfte über Bodenrichtwerte erhalten (§ 196 Abs. 3 BauGB i. V. mit § 11 Abs. 5 GAVO NRW). 
 
Gelsenkirchen, 05. März 2020 

Der Vorsitzende 
Mül le r  

Dienstsiegel 
Gutachterausschuss in der 
Stadt Gelsenkirchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SeniorenHäuser der Stadt Gelsenkirchen 
 
Tagesordnung 
für die 23. Sitzung des Betriebsausschusses Senioren- und Pflegeheime am 18. März 2020, 16.00 Uhr, SeniorenHaus der Stadt Gelsenkirchen, 
Schmidtmannstraße 9, Gelsenkirchen  
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

  

2 Schaffung von Wohnungen im Rahmen des “Intensiv Ambulant Betreuten 
Wohnens”  im SeniorenHaus der Stadt Gelsenkirchen, Schmidtmann- 
str. 9, 45883 Gelsenkirchen  
 

 14-20/8459 

3 Generalistische Ausbildung in der Pflege ab dem 01.01.2020  
- Umsetzung des Pflegeberufegesetzes (PflBG) - 
 

 14-20/8394 

4 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

4.1 Mitteilungen 
 

  

4.1.1 Anfrage der Stadtverordneten Frau Ingrid Wüllscheidt   
- Pflegepersonal-Stärkungsgesetz - 
 

 14-20/8393 

4.2 Anfragen 
 

  

B. Nichtöffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bestellung eines Betriebsleiters für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Senioren- und Pflegeheime der Stadt Gelsenkirchen  
 

 14-20/8550 

2 Mitteilungen und Anfragen  
 

  

2.1 Mitteilungen 
 

  

2.2 Anfragen 
 

  

 
Gelsenkirchen, 06. März 2020 

I. V. W ol terhof f  
 
 
 
 
 
  

Sonstige  

Bekanntmachungen III 

http://www.boris.nrw.de/
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gkd-el (Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe) 
 
Bekanntmachung 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 wie folgt beschlossen: 
 
„Der Rat der Stadt stellt den Jahresabschluss der Gelsenkirchener Kommunalen Datenzentrale Emscher-Lippe für das Geschäftsjahr 2018 fest 
und entlastet den Betriebsausschuss. 
 
Der Jahresgewinn in Höhe von 211.959,04 € wird an die Stadt Gelsenkirchen ausgeschüttet." 
 
Jahresabschluss und Lagebericht werden bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur weiteren Einsichtnahme verfügbar 
gehalten. 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) in Herne hat am 19.02.2020 folgenden abschließenden Vermerk erteilt: 
 
Abschließender Vermerk der gpaNRW 
 
Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung i. V. m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW 
gesetzliche Abschlussprüferin des Betriebes Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el). Zur Durchführung der Jahres-
abschlussprüfung zum 31.12.2018 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH, Essen, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 31.05.2019 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
„An die Gelsenkirchener Kommunale datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el), Gelsenkirchen 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el), Gelsenkirchen, - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht der Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el), Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 
zum 31. Dezember 2018 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der EigVO NRW i. V. m. den deutschen für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 
31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt “Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
 
Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften 
der EigVO NRW in Verbindung mit den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Regelungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW in 
Verbindung mit den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Regelungen der Satzung entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
 
Ferner sind die Betriebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW in Verbind mit den einschlägigen 
deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und der Satzung zu ermöglichen, und um ausreichende geeig-
nete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol-
gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahres-
abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Unternehmens. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. 
Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorien-
tierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie be-
deutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
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Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand 
von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht 
erforderlich. 
 
Herne, den 19.02.2020 
 
gpaNRW 
Im Auftrag 
 
Thomas S ieger t  
 
Gelsenkirchen, 04. März 2020 

Dr. Peter Hauptmanns  
Betriebsleitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
25jähriges Dienstjubiläum: 
1. April 2020: Andreas Peter Fliegner, Beamter (Referat Feuerwehr), 
 
40jähriges Dienstjubiläum: 
1. April 2020: Udo Koch, Beamter (Referat Stadtkämmerei und Finanzen), Edelgard Pinkwart, Beschäftigte (Bauordnung und Bauverwaltung),  
 
Ruhestand: 
1. April 2020: Johannes-Werner Anders, Beamter (Gelsenkirchener kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe), Angelika Ballay, Beschäftigte 
(Referat Bildung), Raimund Klose, Beamter (Referat Stadtplanung), Ulrich Schleich, Beschäftigter (Referat Bürgerservice) 
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